      

      

[bookmark: _Hlk97900959]Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes (2018:2088) über Tabak und ähnliche Erzeugnisse

	Derzeit geltender Wortlaut
	Vorgeschlagener Wortlaut


Kapitel 2
	
	[bookmark: _Hlk86823672]Elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter


	
	[bookmark: _Hlk86823648]Verbot der Aromatisierung

	
	§ 6a
[bookmark: _Hlk86823716]Flüssigkeiten, die zum Verbrauch in elektronischen Zigaretten bestimmt sind, dürfen den Verbrauchern auf dem Markt nicht zur Verfügung gestellt werden, wenn die Flüssigkeiten Zusatzstoffe enthalten, die zu einem deutlich spürbaren Aroma oder Geschmack von etwas anderem als Tabak führen.


Kapitel 5

	[bookmark: _Hlk90513275]§ 18
Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft oder auf andere Weise geliefert werden. Personen, die solche Waren oder Produkte liefern, stellen sicher, dass der Empfänger  das angegebene Alter erreicht hat.
Besteht ein konkreter Grund zu der Annahme, dass Waren oder Erzeugnisse für Personen bestimmt sind, die nicht mindestens 18 Jahre alt sind, dürfen sie nicht geliefert werden.
	§ 17
Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft oder auf andere Weise geliefert werden. Personen, die solche Waren oder Produkte liefern, müssen sicherstellen, dass der Empfänger dieses Alter erreicht hat.
Besteht ein konkreter Grund zu der Annahme, dass Waren oder Erzeugnisse für Personen bestimmt sind, die nicht mindestens 18 Jahre alt sind, dürfen sie nicht geliefert werden.

	An Verkaufsstellen muss es ein klares und sichtbares Hinweisschild über das Verbot des Verkaufs oder der Lieferung der in Absatz 1 genannten Waren oder Erzeugnisse an Personen unter 18 Jahren geben.
	[bookmark: _Hlk90513299][bookmark: _Hlk96083859]An Verkaufsstellen muss es ein klares und sichtbares Hinweisschildüber das Verbot des Verkaufs oder der Lieferung der in Absatz 1 genannten Waren oder Erzeugnisse an Personen unter 18 Jahren geben.



Kapitel 8
§ 2
	Eine Gemeinde kann Gebühren für ihre Aufsicht über alle Personen erheben, die Verkäufe gemäß einer Lizenz nach Kapitel 5 Absatz 1 tätigen,  und über Personen, die gemäß einer Benachrichtigung nach Kapitel 5, §  15 Verkäufe tätigen.
	[bookmark: _Hlk96084217][bookmark: _Hlk96084250]Eine Gemeinde kann Gebühren für ihre Aufsicht über  alle Personen erheben, die Verkäufe gemäß einer Lizenz nach Kapitel 5 Absatz 1 tätigen, , und über Personen, die gemäß einer Benachrichtigung nach Kapitel 5, §14 Verkäufe tätigen,  und über  Personen, die Verkäufe von nikotinfreien Flüssigkeiten zum Verbrauch in elektronischen Zigaretten tätigt.



	
	


                      
1. Dieses Gesetz tritt am 1. August 2022 in Kraft.
2. Flüssigkeiten, die zum Verbrauch in elektronischen Zigaretten bestimmt sind, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes hergestellt oder in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden, können den Verbrauchern auf dem schwedischen Markt weiterhin zur Verfügung gestellt werden, obwohl sie Zusatzstoffe enthalten, die zu einem deutlich spürbaren anderen Aroma oder Geschmack als Tabak führen, jedoch längstens zum 1. Januar 2023.
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